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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 803/2020 
      
 

Stuttgart, 15.09.2020 

Vergabebeschluß Landschaftsbauarbeiten Wolfbuschschule Neubau 
Außenanlagen Mensa  

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

06.10.2020 
      

      

Beschlussantrag 

 
Der Vergabe der Landschaftsbauarbeiten zum Neubau des Schulhofes mit Mensaneubau 
der Wolfbuschschule, Köstlinstr. 76, 70499 Stuttgart- Weilimdorf an die Firma Fischer 
GmbH, Im Moldengraben 26, 70806 Kornwestheim wird laut Begründung zugestimmt.  
 

Kurzfassung der Begründung

Das Bauvorhaben „Wolfbuschschule Neubau Mensa“ wurde im Gemeinderat mit Vor-
projektbeschluss 143/2018 und GRD 312/2019 am 07.05.2019 beschlossen. Die Maß-
nahme mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 6,105 Mio € wurde bewilligt. Die Kos-
ten für die Landschaftsbauarbeiten sind im Teilhaushalt 400- Auszug GRP 7871- Hoch-
baumaßnahmen- enthalten.   
 
Die Landschaftsbauarbeiten wurden am 30.07.2020 öffentlich ausgeschrieben. Die An-
gebotsunterlagen wurden von 11 Firmen angefordert. Zum Eröffnungstermin am 
27.08.2020 gingen 5 Angebote ein. Nach der rechnerischen und fachtechnischen Prü-
fung stellte sich das wirtschaftlichste Angebot mit 395.543,24 € dar. Bei der Wertung 
der Angebote wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. 
Es wird beabsichtigt, die Leistungen zur Durchführung der Landschaftsbauarbeiten an 
den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Fischer GmbH, Im Moldengraben 26, 70806 
Kornwestheim zu vergeben. 
Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so ent-
stehen weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Lan-
deshauptstadt Stuttgart. 
Die Bauausführung ist für den Zeitraum vom 2.11.2020 bis zum 31.03.2021 geplant. 
Anschließend erfolgt die Fertigstellungpflege bis zum 30.09.2021. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Vergabesumme in Höhe von 395,543,24 € liegt 3 % über der dem Baubeschluss zu-
grundeliegenden Kostenermittlung. Die Kosten für die Landschaftsbauarbeiten sind im 
Teilhaushalt 400- Auszug GRP 7871- Hochbaumaßnahmen- enthalten.   
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

keine 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

keine 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
keine 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

Ausführungsplan:  
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Anlage 1 zu GRDrs 803/2020 
 
<Anlagen> 
 
 


